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1. Einführender Teil  

1.1 Niederfrequente elektrische und magnetische Felder 

Beim Betrieb von Anlagen zur Umspannung und Fortleitung von Elektrizität werden 
schwache elektrische und magnetische Felder mit einer Frequenz von 50 Hertz (Hz) 
erzeugt. Sie sind in unmittelbarer Nähe der spannungs- bzw. stromführenden Leiter 
am größten und nehmen mit zunehmender Entfernung zu den Leitern rasch ab. Diese 
elektrischen Feldstärken und magnetischen Flussdichten lassen sich messen und 
berechnen. Niederfrequente elektrische und magnetische Felder sind voneinander 
unabhängig und können daher getrennt voneinander betrachtet werden.  

1.1.1 Das elektrische Feld   

Ursache niederfrequenter elektrischer Felder sind spannungsführende Leiter in 
elektrischen Geräten und Leitungen zur elektrischen Energieversorgung. Das 
elektrische Feld tritt immer schon dann auf, wenn elektrische Energie bereitgestellt 
wird. Es resultiert aus der Betriebsspannung einer Leitung und ist deshalb nahezu 
konstant. Das elektrische Feld ist unabhängig von der Stromstärke. Die Stärke des 
elektrischen Feldes ist abhängig von der Nähe zum Leiter.  

Das elektrische Feld kann durch leitfähige Gegenstände wie Bäume, Büsche, 
Bauwerke usw. beeinflusst werden. Daher können niederfrequente elektrische Felder 
relativ leicht und nahezu vollständig abgeschirmt werden. Nach dem Prinzip des 
Faraday’schen Käfigs ist das Innere eines leitfähigen Körpers feldfrei. Die Stärke des 
elektrischen Feldes wird in Kilovolt pro Meter (kV/m) angegeben.   

1.1.1.1 Das elektrische Feld  von Hochspannungsfreileitungen  

Bei ebenem Gelände ist zwischen zwei Masten der Durchhang des Leiterseils in der 
Spannfeldmitte am größten und daher der Abstand zum Erdboden am geringsten. 
Daraus resultiert, dass in der Spannfeldmitte auch die größten elektrischen 
Feldstärken am Erdboden auftreten. Die geringsten elektrischen Feldstärken im 
Bereich der Freileitungsachse entstehen in Mastnähe. Noch ausgeprägter sinkt die 
Feldstärke mit zunehmendem seitlichem Abstand zur Freileitungsachse. Die meisten 
Baustoffe schirmen ein von außen wirkendes elektrisches Feld fast vollständig im 
Inneren eines Gebäudes ab.  

1.1.2 Das magnetische Feld 

Magnetische niederfrequente Felder treten nur dann auf, wenn elektrischer Strom 
fließt. Der Betriebsstrom, der durch die Leiter fließt, ist im Gegensatz zur Spannung 
nicht konstant. Er schwankt je nach Verbrauch tagsüber und jahreszeitenabhängig. Im 
gleichen Verhältnis ändert sich auch die Stärke des Magnetfeldes.    

Das Magnetfeld durchdringt im Gegensatz zum elektrischen Feld fast alle Baustoffe 
nahezu ungehindert und kann praktisch nicht abgeschirmt werden. Die Flussdichte des 
magnetischen Feldes wird in Mikrotesla (µT) angegeben. 



Seite 2 von 43  
 

1.1.2.1 Das magnetische Feld von Hochspannungsfreileitungen  

Wie für elektrische Felder gilt auch für magnetische Felder, dass die Feldstärken am 
Boden im Bereich der Freileitungsachse dort am höchsten sind, wo die Leiterseile dem 
Boden am nächsten sind, also üblicherweise genau in der Mitte zwischen zwei Masten. 
Mit zunehmendem Abstand zu den Leiterseilen, also mit zunehmender Entfernung 
zum Bereich des tiefsten Leiterseildurchhanges entlang der Freileitungsachse und mit 
zunehmendem seitlichem Abstand zur Freileitungsachse nimmt die magnetische 
Feldstärke schnell ab.  

1.1.3 Gesetzliche Anforderungen  

Anforderungen zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen und zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch 
elektrische und magnetische Felder enthält die Sechsundzwanzigste Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über 
elektromagnetische Felder - 26. BImSchV).  

Hinweise, Erläuterungen und Empfehlungen, wie die 26. BImSchV konkret umgesetzt 
werden kann enthalten die Hinweise zur Durchführung der Verordnung über 
elektromagnetische Felder der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für 
Immissionsschutz. 

Insbesondere werden in der 26. BImSchV Grenzwerte für Anlagen mit einer Frequenz 
von 50 Hz festgeschrieben. Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass sie 
an Orten, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, 
bei höchster betrieblicher Anlagenauslastung diese Grenzwerte nicht überschreiten.  

Der Einwirkungsbereich einer Niederfrequenzanlage beschreibt den Bereich, in dem 
die Anlage einen signifikanten von der Hintergrundbelastung abhebenden 
Immissionsbeitrag verursacht, unabhängig davon, ob die Immissionen tatsächlich 
schädliche Umwelteinwirkungen auslösen. Maßgebliche Immissionsorte sind Orte, die 
zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind und sich im 
zehn Meter breiten jeweils an den ruhenden äußeren Leiter angrenzenden Bereich 
befinden. 

Die an maßgeblichen Immissionsorten zu erwartenden maximalen elektrischen 
Feldstärken und magnetischen Flussdichten sind darzustellen. Können von vornherein 
der maßgebliche Immissionsort oder die maßgeblichen Immissionsorte mit der 
voraussichtlich stärksten Exposition ermittelt werden, sind für alle übrigen 
maßgeblichen Immissionsorte dann aufgrund der zu erwartenden niedrigeren 
Exposition Aussagen mittels eines Erst-Recht-Schlusses möglich. 

Tabelle 1: Grenzwerte der 26. BImSchV 

26. Verordnung zur 
Durchführung des 
Bundes-
Immissionsschutzgesetzes 

Elektrische 
Feldstärke in Kilovolt 
pro Meter (kV/m) 

Magnetische 
Flussdichte in 
Mikrotesla (µT) 

Grenzwert für 50 Hz 5 100 

Bei Errichtung von Niederfrequenzanlagen sind des Weiteren die Möglichkeiten 
auszuschöpfen, die von der jeweiligen Anlage ausgehenden elektrischen und 
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magnetischen Felder nach dem Stand der Technik unter Berücksichtigung von 
Gegebenheiten im Einwirkungsbereich zu minimieren. Das Nähere regelt die 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Verordnung über 
elektromagnetische Felder – 26. BImSchV (26. BImSchVVwV).  

Speziell für Hochspannungstrassen dienen die Handlungsempfehlungen für EMF- und 
Schallgutachten zu Hoch- und Höchstspannungstrassen in Bundesfachplanungs-, 
Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren der Bund/Länder-
Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz als Orientierungshilfe. 

1.2 Angaben zur Anlage 

Das vorliegende Gutachten bewertet die zu erwartenden Immissionen durch 
elektrische und magnetische Felder auf den bestehenden 110-kV-Leitungsanlagen im 
Rahmen des Antrags auf Planfeststellung nach § 43 f EnWG  zum Vorhaben „110-kV-
Netzverstärkung Heilbronn – Ingelfingen“ für den ersten Abschnitt zwischen Möckmühl 
und Ingelfingen“. Im Folgenden sind Informationen über die Verfahrensart, die 
behördliche Zuständigkeit, die relevanten Niederfrequenzanlagen und die beteiligten 
Institutionen aufgeführt. 

Die Leitungsführung der bestehenden 110-kV-Leitungsanlagen Möckmühl - 
Osterburken (Anlage 0108) sowie Osterburken und Ingelfingen (Anlage 0109) 
wechseln mehrfach zwischen den Regierungsbezirken Stuttgart und Karlsruhe. Daher 
liegen für die Anlagen 0108 und 0109 wechselnde behördliche Zuständigkeiten der 
Regierungspräsidien Stuttgart und Karlsruhe vor. Für die geplanten Maßnahmen wird 
für jeden Regierungsbezirk ein separates Planfeststellungsverfahren mit einem 
Gutachten über die zu erwartenden niederfrequenten elektrischen und magnetischen 
Felder beantragt.  

Der Verlauf der 110-kV-Leitungsanlagen 0108 und 0109 einschließlich der 
behördlichen Zuständigkeiten ist dem Erläuterungsbericht, Unterlage 1 unter Punkt 1 
sowie den Übersichtsplänen, Unterlage 2 zu entnehmen. 

Für eine klarere Abgrenzung der beiden Planfeststellungsverfahren sind in den 
Antragsunterlagen die Bereiche bzw. die Maßnahmen, die sich in Regierungsbezirk 
Stuttgart befinden ausgegraut. Alle hellgrau dargestellten Antragsabschnitte sind nicht 
Gegenstand des zur Planfeststellung vorzulegenden Antrags, sondern nur informativ. 
 
Bezeichnung der Anlage:  

LA 0108 Möckmühl – Osterburken 
LA 0109 Osterburken – Ingelfingen 

 
Verfahren:  

Planfeststellungsverfahren 
 
 
 
 
 
Verfahrensführende Behörden:  

Regierungspräsidium Karlsruhe 
Referat 24 – Recht, Planfeststellung 
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Karl-Friedrich-Straße 17 
76133 Karlsruhe 

1.3 Antragsteller 

Antragsteller / Betreiber:  
Netze BW GmbH  
Schelmenwasenstraße 15 
70567 Stuttgart 

1.4 Auftraggeber 

Auftraggeber des Gutachtens:  
s. Antragsteller 

1.5 Auftragnehmer 

Auftragnehmer des Gutachtens:  
s. Antragsteller 

 
Verantwortlicher Gutachter:  

Netze BW GmbH  
NETZ TAK 
Yvonne Seifert 
Immissionsschutz EM-Felder  
Schelmenwasenstr. 15 
70567 Stuttgart 

  
Berichtsdatum:    04.07.2018  
 
Version:     V2018-07-04 

1.6 Sachkunde 

Die Sachkunde des verantwortlichen Gutachters wird unter 7.4 nachgewiesen. 

1.7 Anlass des Gutachtens 

Ziel des vorliegenden Gutachtens ist es, darzulegen, ob alle maßgeblichen 
immissionsschutzrechtlichen Vorgaben für elektrische und magnetische Felder durch 
das Vorhaben eingehalten werden.  

1.8 Beurteilungsgrundlagen  

Die rechtlichen, fachlichen und technischen Grundlagen für das Gutachten basieren 
auf: 
› Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromagnetische Felder - 26. 
BImSchV) vom 22. August 2013 

› Hinweise zur Durchführung der Verordnung über elektromagnetische Felder der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz vom 13. November 2014 
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› Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Verordnung über 
elektromagnetische Felder – 26. BImSchV (26. BImSchVVwV) vom 04. März 
2016 

› Handlungsempfehlungen für EMF- und Schallgutachten zu Hoch- und 
Höchstspannungstrassen in Bundesfachplanungs-, Raumordnungs- und 
Planfeststellungsverfahren der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für 
Immissionsschutz vom 14. Dezember 2017 
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2. Ausgangssituation  

2.1 Übersicht der verwendeten Lagepläne 

Es wurden die Lagepläne aus den Antragsunterlagen für das Planfeststellungs-
verfahren „110-kV-Netzverstärkung Heilbronn – Ingelfingen“ für den ersten Abschnitt 
zwischen Möckmühl und Ingelfingen“ verwendet (Unterlage 3).  

2.2 Technische Parameter der Anlagen  

Elektrische Parameter bei höchster betrieblicher Anlagenauslastung (Worst Case):  
 
LA 0108 und LA 0109: 
 
Spannung:    110 kV  
Stromstärke:   System 1: 630 A 
    System 2: 630 A 
Stromrichtung:   in Richtung der aufsteigenden Mastnummern   
Frequenz:    50 Hz  
 
Leiteranordnung:   Worst Case 
 
Es wurden keine Oberwellenanteile mit einem Vielfachen der Frequenz 50 Hz 
(Harmonische) bei der Bewertung mit in Betracht gezogen, da diese keinen 
wesentlichen Einfluss ausüben. Nach DIN EN 50160:2011-02 sollten unter normalen 
Betriebsbedingungen innerhalb eines beliebigen Wochenintervalls 95 % der 10-
Minuten-Mittelwerte des Spannungseffektivwertes jeder einzelnen Oberschwingung 
kleiner oder gleich den in Tabelle 7 der DIN EN 50160:2011-02 hierfür genannten 
Anhaltswerten sein. Die betroffenen Leitungsanlagen halten diese Kriterien ein. 

2.3 Überwiegend zu erwartende Stromrichtungskonstellation  

Die überwiegend zu erwartende Stromrichtungskonstellation kann aus Gründen der 
Volatilität schwer prognostiziert werden. Als Worst Case wird die Richtung des 
Stroms/aller Ströme in Richtung der aufsteigenden Mastnummern angenommen. 
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2.4 Charakteristische Angaben aller Leiter  

Die Daten der Leiter (Leiterbezeichnung, Querschnitt, Bündelleiter, Material) sind den 
Längenprofilplänen aus den Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren 
„110-kV-Netzverstärkung Heilbronn – Ingelfingen“ für den ersten Abschnitt zwischen 
Möckmühl und Ingelfingen“ zu entnehmen (Unterlage 4).  

2.5 Charakteristische Angaben zu Nebenanlagen 

entfällt 

2.6 Mastbilder  

Die Anordnung der Leiter einschließlich Bemaßung ist den Längenprofilplänen aus den 
Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren „110-kV-Netzverstärkung 
Heilbronn – Ingelfingen“ für den ersten Abschnitt zwischen Möckmühl und Ingelfingen“ 
zu entnehmen (Unterlage 4).  

2.7 Kabelabstände, Leiteranordnung, Verlegegeometrie und –tiefe 

entfällt 

2.8 Zu berücksichtigende andere Anlagen 

Die nördlich der LA 0108 verlaufende Leitungsanlage BL 488 der DB Energie GmbH 
wurde berücksichtigt. 

2.9 Kartografische Darstellung der gesamten Anlage 

Die gesamten, zur Antrag stehenden Anlagen sind in den Übersichtsplänen aus den 
Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren „110-kV-Netzverstärkung 
Heilbronn – Ingelfingen“ für den ersten Abschnitt zwischen Möckmühl und Ingelfingen“ 
kartografisch dargestellt (Unterlage 2). Die kartografische Darstellung beinhaltet 
folgende Unterlagen:  
› Übersichtspläne vom Trassenverlauf mit einer Darstellung der Leitungsabschnitte, 

der maßgeblichen Immissions- bzw. Minimierungsorte und den zu 
berücksichtigenden anderen Anlagen 

› Lagepläne mit den maßgeblichen Immissionsorten einschließlich Informationen 
zum Bereich zwischen der Anlage und den maßgeblichen Immissionsorten  

 
Es wurden alle Immissionen, die durch andere Niederfrequenzanlagen sowie durch 
ortsfeste Hochfrequenzanlagen mit Frequenzen zwischen 9 Kilohertz und 10 
Megahertz, die einer Standortbescheinigung nach §§ 4 und 5 der Verordnung über 
das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder bedürfen, gemäß 
Anhang 2a der 26. BImSchV entstehen, berücksichtigt. 

2.10 Angaben zur Umgebung 

Die Topographie ist für den Bereich des jeweiligen Schutzstreifens den 
Längenprofilplänen aus den Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren 
„110-kV-Netzverstärkung Heilbronn – Ingelfingen“ für den ersten Abschnitt zwischen 
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Möckmühl und Ingelfingen“ zu entnehmen (Unterlage 4). Die Topographie wurde, 
insoweit sie zu berücksichtigenden Einfluss auf die zu erwartenden Feldstärken und 
Flussdichten hat, berücksichtigt. 

Bebauung und Bewuchs sind für den Bereich des jeweiligen Schutzstreifens den 
Längenprofilplänen (vgl. 2.4) zu entnehmen. Insbesondere spielt weder Bebauung 
noch Bewuchs für die Ausbreitung der magnetischen Flussdichte eine Rolle, da das 
Magnetfeld nahezu alle Stoffe ungehindert durchdringt. Die schirmende Wirkung des 
Bewuchses auf das elektrische Feld wird nicht berücksichtigt. Als Worst Case wird 
angenommen, dass kein Bewuchs vorhanden sei, sodass auch die Vegetation in den 
verschiedenen Jahreszeiten und Veränderungen des Bewuchses (z.B. Abholzung) 
nicht zu Fehlinterpretation dieses Gutachtes führen können. 
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3. Ermittlung   

Zur Ermittlung der Flussdichten und Feldstärken wurden an den maßgeblichen 
Immissionsorten mit der voraussichtlich stärksten Exposition Berechnungen 
durchgeführt.  
 
Im Folgenden sind Angaben zur für die Berechnung verwendeten Software, Geodaten, 
sowie weitere für die Ermittlung wichtige Informationen aufgeführt.  

3.1 Verwendete Software  

Zur Bewertung der niederfrequenten elektrischen und magnetischen Felder wird das 
Programm WinField – Magnetic an Electric Field Calculation (Telecommunication, 
Power Lines and Stations – According to EN 50413, IEC 62226-1, ICNIRP, EU 
Regulations) der Forschungsgesellschaft für Energie und Umwelttechnologie - FGEU 
mbH verwendet. Das Programm ist in der Fachwelt auch unter dem Namen EFC-400 
bekannt. Die Berechnungen des Programms erfolgen nach dem Gesetz von Biot-
Savart sowie der Ersatzladungsmethode und erlauben die freie Anordnung von Leitern 
im dreidimensionalen Raum. Wegen des dreidimensionalen Lösungsansatzes ist es 
möglich jede quasistationäre Aufgabenstellung im niederfrequenten Bereich zu lösen. 
Typische Einsatzgebiete des Programms im Umfeld eines Netzbetreibers sind die 
Bewertung der niederfrequenten Felder von: 
 
› Nieder-, Mittel- und Hochspannungsfreileitungen 
› Nieder-, Mittel- und Hochspannungserdkabeln 
› Schalt- und Umspannanlagen bzw. -werke 
› Netzstationen bzw. Umspannstationen 
 
Quelle: Benutzerhandbuch EFC-400, 18. Auflage, 2013, Berlin  
 
Derzeit wird bei der Netze BW GmbH die Version 2017 des Programms eingesetzt. 
 

Programmname, Version:    WinField 2017 (EFC-400)  
Hersteller:      FGEU mbH  
Unsicherheit:     maximal 1,4 %  
Qualität der Software:    siehe 1.1  

3.2 Verwendete Geodaten 

Die verwendeten Unterlagen und Geodaten sind unter 2.1, 2.4, 2.6, 2.9, 2.7 und 3.10 
aufgeführt. 

3.3 Messung 

entfällt 

3.4 Mastbild der Anlage 

Das Mastbild einschließlich Bemaßung der Anlage ist für die Leitungsabschnitte im 
jeweiligen Längenprofilplan dargestellt (vgl. 2.6 und Unterlage 4).  
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3.5 Kabelabstände, Leiteranordnung, Verlegegeometrie und –tiefe 

entfällt 

3.6  Grafische Darstellung der Leitungsabschnitte 

Eine grafische Darstellung der Leitungsabschnitte in Aufsicht und Seitenansicht 
einschließlich zu berücksichtigender anderer Anlagen ist ebenfalls beigefügt (vgl. 2.1 
und 2.4).  

3.7 Grafische Darstellung der Nebenanlage 

entfällt  

3.8 Ermittlung der maßgeblichen Immissions- bzw. Minimierungsorte 

Die Einordung der Orte als maßgebliche Immissionsorte erfolgte nach II.3.2 und II. 3.1 
der LAI-Hinweise zur Durchführung der Verordnung über elektromagnetische Felder. 
Zur Einordnung der Orte als maßgebliche Minimierungsorte wurden §4(1) der 26. 
BImSchV, 2.11 und 3.2.1.2 der 26. BImSchVVwV berücksichtigt. 

3.9 Bewertungsabstand und Einwirkungsbereich 

Die maßgeblichen Immissionsorte wurden innerhalb der in II.3.1 der LAI-
Durchführungshinweise angegebenen Breite des jeweils an den ruhenden äußeren 
Leiter angrenzenden Streifens von hier 10 Metern ermittelt. Die maßgeblichen 
Minimierungsorte wurden innerhalb der in der 26. BImSchVVwV festgelegten 
Einwirkungsbereiche von hier 200 Metern ermittelt. Die in der 26. BImSchVVwV 
festgelegten Bewertungsabstände von hier 10 Metern wurden ebenfalls beachtet. Für 
maßgebliche Immissionsorte wurden die Flussdichten- und Feldstärkewerte durch 
Berechnungen ermittelt. 
 
Tabelle 2: Relevante Bereiche 

Anlagentyp Einwirkungsbereich 
gemäß 26. 
BImSchVVwV 

Bewertungsabstand 
gemäß 26. 
BImSchVVwV 

Bereich nach II.3.1 
Durchführungshinweise 

110-kV-
Freileitung 

200 Meter 10 Meter 10 Meter 
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3.10 Maßgebliche Immissions- und Minimierungsorte 

Tabelle 3: Maßgebliche Immissionsorte LA 0108 

Maßgebliche Immissionsorte Bereich der LA 0108 

Gemarkung Möckmühl (RPS) UW Möckmühl – M2 

Gemarkung Sennfeld (RPKA), parallel 
Anlage der DB Energie 

M21 – M23 

 

Tabelle 4: Maßgebliche Minimierungsorte LA 0108 

Maßgebliche Minimierungsorte Bereich der LA 0108 
Gemarkung Möckmühl (RPS) UW Möckmühl – M2 
Gemarkung Möckmühl, rechtsseitig der 
Anlage (RPS) 

M2 – M3 

Gemarkung Möckmühl, linksseitig der 
Anlage (RPS) 

M4 – M5 

Gemarkung Korb, linksseitig der Anlage 
(RPS) 

M11 –M12 

Gemarkung Sennfeld, rechtsseitig 
(RPKA) 

M18 – M19 

Gemarkung Sennfeld, parallel Anlage 
der DB Energie (RPKA) 

M21 – M23 

Gemarkung Adelsheim, rechtsseitig der 
Anlage (RPKA) 

M32 – M34 

Gemarkung Adelsheim, linksseitig der 
Anlage (RPKA) 

M36 – M38 

Gemarkung Osterburken, beidseitig der 
Anlage (RPKA) 

M39 – M41 

 
Tabelle 5: Maßgebliche Immissionsorte LA 0109 

Maßgebliche Immissionsorte Bereich der LA 0109 

Gemarkung Osterburken (RPKA) UW OSBRK – M2 

Golfclub Kaiserhöhe e.V., Im Laber 4a, 
74747 Ravenstein-Merchingen (RPKA) 

M12 – M14 

Hochsitz direkt unter der LA (RPKA) M22 – M23 

Gemarkung Aschhausen, u.a. 
Überspannung eines landwirtschaftlichen 
Betriebs (RPS) 

M32 – M33 

Hochsitz direkt unter der LA (RPS) M34 – M35 

Hochsitz beim Mast (RPS) M35 
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Kleingärten (RPS) M40 – M42 

Gemarkung Marlach, Hochsitz (RPS) M44 – M45 

Kleingarten mit Wohnwagen (RPS) M49 – M50 

Gemarkung Diebach (RPS) M55 – M57 

Gemarkung Diebach, Haus (RPS) M58 – M59 

Kleingärten (RPS) M73 – M75 

Hochsitz (RPS) LA0114/M23 

Künzelsau (RPS) M78 – M79 

 

Tabelle 6: Maßgebliche Minimierungsorte LA 0109 

Maßgebliche Minimierungsorte Bereich der LA 0109 

Gemarkung Osterburken und rechtsseitig 
der Anlage (RPKA) 

UW OSBRK – M2 

Ravenstein, Gemarkung Merchingen, 
linksseitig der Anlage (RPKA) 

M9 - M11 

Golfclub Kaiserhöhe e.V., Im Laber 4a, 
74747 Ravenstein-Merchingen (RPKA) 

M12 – M14 

Gemarkung Merchingen, rechtsseitig der 
Anlage (RPKA) 

M16- M17 

Gemarkung Merchingen, rechtsseitig der 
Anlage (RPKA) 

M18 – M19  

Gemarkung Aschhausen, linksseitig der 
Anlage (RPKA) 

M23 – M24 

Gemarkung Aschhausen, linksseitig der 
Anlage (RPS) 

M24- M25 

Gemarkung Aschhausen, u.a. 
Überspannung eines landwirtschaftlichen 
Betriebs und rechtsseitig der 
Anlage(RPS) 

M32 – M33 

Gemarkung Winzenhofen, rechtsseitig 
der Anlage (RPS) 

M39 – M41 

Kleingärten (RPS) M40 – M42 

Gemarkung Westernhausen, rechtsseitig 
der Anlage (RPS) 

M41 – M43 
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Gemarkung Marlach, linksseitig der 
Anlage (RPS) 

M46 – M47 

Gemarkung Sindeldorf, rechtsseitig der 
Anlage (RPS) 

M47 – M49 

Kleingarten mit Wohnwagen (RPS) M49 – M50 

Gemarkung Diebach und linksseitig 
(RPS) 

M55 – M57 

Gemarkung Diebach, Haus (RPS) M58 – M59 

Gemarkung Ingelfingen, Kleingärten 
rechtsseitig der Anlage (RPS) 

M67 – M68 

Kleingärten (RPS) M73 – M75 

Gemarkung Belsenberg, Kleingärten 
linksseitig der Anlage (RPS) 

M74 – M75 

rechtsseitig der Anlage (RPS) M75 – M77 

Gemarkung Künzelsau/Nagelsberg, 
linksseitig der Anlage (RPS) 

M77 – M78 

Gemarkung Ingelfingen (RPS) M79 – UW INGFG 

Künzelsau (RPS) M76 – M79 

 

Die Lage der einzelnen maßgeblichen Immissions- und Minimierungsorte kann den 
Lageplänen (vgl. 2.1 und Unterlage 3) entnommen werden. Die Koordinaten der Maste 
sind der jeweiligen Projektmastliste aus den Antragsunterlagen für das 
Planfeststellungsverfahren „110-kV-Netzverstärkung Heilbronn – Ingelfingen“ für den 
ersten Abschnitt zwischen Möckmühl und Ingelfingen“ zu entnehmen (Unterlage 5). 
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3.11 Oberwellenanteile  

Es wurden keine Oberwellenanteile mit einem Vielfachen der Frequenz 50 Hz 
(Harmonische) bei der Bewertung mit in Betracht gezogen, da diese keinen 
wesentlichen Einfluss ausüben. Nach DIN EN 50160:2011-02  sollten unter normalen 
Betriebsbedingungen innerhalb eines beliebigen Wochenintervalls 95 % der 10-
Minuten-Mittelwerte des Spannungseffektivwertes jeder einzelnen Oberschwingung 
kleiner oder gleich den in Tabelle 7 der DIN EN 50160:2011-02 hierfür genannten 
Anhaltswerten sein. Die betroffenen Leitungsanlagen halten diese Kriterien ein.
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4. Ergebnisse  

Dieser Abschnitt ist entsprechend der einzelnen immissionsschutzrechtlichen 
Vorgaben für elektrische und magnetische Felder aufgebaut. Zunächst werden die 
Ergebnisse im Hinblick auf die einzuhaltenden Grenzwerte dargelegt. Hierbei werden 
auch Aussagen zu Immissionsbeiträgen zu berücksichtigender anderer Anlagen 
getroffen. Es folgen Aussagen zur Beachtung des Gebots zur Vermeidung erheblicher 
Belästigungen oder Schäden. Danach werden die Ergebnisse im Hinblick auf die 
Beachtung des Minimierungsgebots dargelegt.  

Am den maßgeblichen Immissionsorten mit der voraussichtlich stärksten Exposition 
werden die Grenzwerte eingehalten. Aus den nachstehenden Abbildungen sind die für 
die maßgeblichen Immissionsorte mit der voraussichtlich stärksten Exposition 
ermittelten Flussdichten und Feldstärken zu entnehmen. Immissionsbeiträge anderer 
Anlagen wurden mit berücksichtigt.  

4.1 Immissionsbeiträge anderer Anlagen 

Die im Bereich der Maste 21 – 23 der LA 0108 parallel verlaufende 110-kV-
Leitungsanlage Mannheim – Osterburken der DB Energie GmbH wurde berücksichtigt. 
Die Grenzwertbedingungen der Summenbetrachtung von Immissionsbeiträgen sind 
erfüllt bzw. eingehalten. An allen übrigen maßgeblichen Immissionsorten werden die 
Grenzwerte ebenfalls eingehalten (Erst-Recht-Schluss).  

4.2 Grenzwertüberschreitungen und Ableitung von Maßnahmen 

Grenzwertüberschreitungen sind bei 110-kV-Anlagen physikalisch bedingt und 
aufgrund der Abstandsnormen für Bau und Betrieb solcher Anlagen nicht möglich. 

4.3 Überspannungsverbot 

Das Überspannungsverbot trifft gemäß 26. BImSchV nicht für 110-kV-Anlagen zu. 

4.4 Vermeidung erheblicher Belästigungen oder Schäden 

Wirkungen wie Funkenentladungen auch zwischen Personen und leitfähigen 
Objekten, die zu erheblichen Belästigungen oder Schäden führen können (§§ 3 Abs. 
4, 3a Satz 1 Nr. 2 26. BImSchV), werden vermieden. Die Vermeidung von direkten 
Einwirkungen des elektrischen Stromes, oder der Netzspannung, auf Menschen (z. B.  
Körperdurchströmung bzw. elektrischer Schlag) wird durch die Einhaltung der gültigen 
Vorschriften für Bau und Betrieb einer elektrischen Anlage gewährleistet (z. B. DIN 
VDE Vorschriften, europäischen EN-Vorschriften, etc.). Durch die Einhaltung dieser 
Vorschriften werden Abstandsbereiche geschaffen, durch welche unbefugte und nicht 
elektrotechnisch unterwiesene Personen nicht in den Gefahrbereich einer solchen 
Anlage gelangen können. Alle Anlagen der Netze BW GmbH weisen diese 
normkonformen Abstandsbereiche aus, so dass Schäden durch direkte Einwirkungen 
auf Menschen sicher ausgeschlossen werden können. Belästigungen können durch 
indirekte Einwirkungen elektrischer und/oder magnetischer Felder erfolgen. Hierunter 
versteht man Funkenentladungen bzw. Elektrisiereffekte, welche unter bestimmten 
Bedingungen zwischen elektrischer Anlage und Menschen entstehen können. Bei 
Freileitungen mit einer Nennspannung von 110 kV ist allerdings die hierfür ursächliche 
elektrische Feldstärke an Orten, wo sich Menschen bestimmungsgemäß aufhalten 
können, weit unterhalb jener Feldstärke, wo solche Effekte auftreten können. Die 



Seite 16 von 43  
 

elektrische Feldstärke beträgt im Einwirkungsbereich einer 110-kV-Freileitung am Ort 
der höchsten elektrischen Feldstärke an bestimmungsgemäß zugänglichen Orten 
maximal ca. 2 kV/m. Meistens ist die elektrische Feldstärke jedoch wesentlich kleiner. 
Für die Entstehung von Funkentladungen bzw. Elektrisiereffekten sind höhere 
elektrische Feldstärken notwendig.  
 
4.5 Raumladungswolken 

Raumladungswolken sind die Folge von Korona (Teilentladungen zwischen 
spannungsführendem Leiterseil einer Freileitung und der das Leiterseil umgebenden, 
isolierenden Luft). Korona, also das Entstehen von Teilentladungen, bedingt eine hohe 
elektrische Randfeldstärke direkt am spannungsführenden Leiterseil (ab ca. 30 
kV/cm). Da die Randfeldstärke bei 110-kV-Freileitungen sehr viel kleiner ist (ca. 10 
kV/cm) treten Koronaerscheinungen bei solchen Anlagen nicht auf. Insofern treten 
auch keine Raumladungswolken auf. Wo keine Korona und keine 
Raumladungswolken existieren, also keine ionisierte Luft, kann auch keine 
Aerosolbildung entstehen. 

4.6 Zu erwartende Werte 

Der maximal zu erwartende Wert wurde in einer Berechnungshöhe von z = 1 m 
bewertet. Von vornherein konnten die maßgeblichen Immissionsorte mit der 
voraussichtlich stärksten Exposition ermittelt werden, sodass für übrige maßgebliche 
Immissionsorte dann aufgrund der zu erwartenden niedrigeren Exposition Aussagen 
mittels eines Erst-Recht-Schlusses möglich sind (vgl. 4.9). 
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Tabelle 7: Elektrische Feldstärke an maßgeblichen Immissionsorten LA 0108 und 0109 

Maßgeblicher 
Immissionsort 

Elektrische 
Feldstärke 
[kV/m] 

Immissionsbeitrag 
zu 
berücksichtigender 
anderer Anlagen 

Grenzwert 
[kV/m] 

Grenzwertaus-
lastung [%] 

LA 0108  
Mast 1 – 2 

0,57 - 5 11,4 

LA 0108 
Mast 21 – 23 

1,69* berücksichtigt 5 33,9* 

LA 0109  
Mast1 – 2 

0,71 - 5 14,2 

LA 0109  
Mast12 – 13 

2,11 - 5 42,2 

LA 0109  
Mast 32 – 33 

2,08 - 5 41,6 

LA 0109 
Mast 78 – 79 

1,82 - 5 36,4 

 

Tabelle 8: Magnetische Flussdichte an maßgeblichen Immissionsorten LA 0108 und 0109 

Maßgeblicher 
Immissionsort 

Magnetische 
Flussdichte 
[µT] 

Immissionsbeitrag 
zu 
berücksichtigender 
anderer Anlagen 

Grenzwert 
[µT] 

Grenzwertaus-
lastung [%] 

LA 0108 
Mast 1 – 2 

6,15 - 100 6,2 

LA 0108  
Mast 21 – 23 

21,16* berücksichtigt 100 21,2* 

LA 0109  
Mast 1 – 2 

8,72 - 100 8,7 

LA 0109  
Mast 12 – 13 

18,50 - 100 18,5 

LA 0109  
Mast 32 – 33 

29,30 - 100 29,3 

LA 0109  
Mast 78 – 79 

22,97 - 100 23,0 

 
*Die am maßgeblichen Immissionsort maximal zu erwartenden Werte (dargestellt 
unter 4.9) sind hauptsächlich auf den Betrieb der benachbarten 110-kV-
Leitungsanlage zurückzuführen.  
 
4.7 Minimierungsgebot 

Das Minimierungsgebot für neu errichtete oder wesentlich geänderte Niederfrequenz- 
und Gleichstromanlagen wird beachtet.  

4.8 Minimierungsmaßnahmen 

Unter 3.10 sind alle maßgeblichen Minimierungsorte aufgeführt. Bei der Wahl der 
Bezugspunkte wurde 2.4 der 26. BImSchVVwV beachtet. 
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Die für wesentliche Änderungen oder Neuerrichtungen von 110-kV-Freileitungen bei 
Vorhandensein maßgeblicher Minimierungsorte zu prüfenden und zu bewertenden 
Minimierungsmaßnahmen gemäß Abs. 5.3.1 26. BImSchVVwV sind: 

1. Abstandsoptimierung 
2. Elektrische Schirmung 
3. Minimieren der Seilabstände 
4. Optimieren der Mastkopfgeometrie 
5. Optimieren der Leiteranordnung 

Zu 1.) Abstandsoptimierung 

Um den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren, sind sowohl Aufwand als auch 
Nutzen der möglichen weiteren Abstandsoptimierung zu bewerten. Im Hinblick auf  

› die Bodenbeschaffenheit,  
› die hohe Wirksamkeit dieser Maßnahme in Trassennähe,  
› die abnehmende Wirksamkeit dieser Maßnahme bei zunehmender Entfernung 

und den damit einhergehenden 

› zunehmenden Aufwand bei weiterer Bodenabstandserhöhung  

sind die eingesetzten Maste und deren maximaler Leiterseildurchhang als bereits 
feldminimierend einzustufen. 

Zu 2.) Elektrische Schirmung 

Um den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren, sind sowohl Aufwand als auch 
Nutzen der möglichen elektrischen Schirmung zu bewerten. Im Hinblick auf 

› bauliche Voraussetzungen, 
› Mindestisolierluftstrecken, 
› Mindestbodenabstand, 
› die niedrige Wirksamkeit, 
› die Wirksamkeit insbesondere nur auf das elektrische Feld 

und die damit einhergehenden 

› nötigen Erhöhungen der Maste, 
› Überprüfung der Statik und 
› baulichen Anpassungen 

ist diese Maßnahme als unverhältnismäßig einzustufen. 

Zu 3.) Minimieren der Seilabstände 

Um den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren, sind sowohl Aufwand als auch 
Nutzen der möglichen weiteren Minimierung der Seilabstände zu bewerten. Im Hinblick 
auf 

› Mindestisolierluftstrecken und 
› die zu gewährleistende Besteigbarkeit der Maste 
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sind die eingesetzten Mastkopfbilder und deren Seilabstände als bereits 
feldminimierend einzustufen. 

Zu 4.) Optimieren der Mastkopfgeometrie 

Um den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren, sind sowohl Aufwand als auch 
Nutzen der möglichen weiteren Optimierung der Mastkopfgeometrie zu bewerten. Im 
Hinblick auf  

› mögliche nachteilige Auswirkungen auf andere Schutzgüter 

sind die eingesetzten Mastkopfbilder und deren Geometrie als bereits 
feldminimierend einzustufen. 

Zu 5.) Optimieren der Leiteranordnung 

Um den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren, sind sowohl Aufwand als 
auch Nutzen der möglichen (weiteren) Optimierung der Leiteranordnung zu 
bewerten. Im Hinblick auf 

› mögliche betriebliche Einschränkungen 
› möglichen unverhältnismäßigen Aufwand bei der Umsetzung 

kann die Wirksamkeit der Maßnahme als grundsätzlich hoch eingestuft werden. Die 
Umsetzung erfolgt, sofern technisch, betrieblich und wirtschaftlich darstellbar, im 
Rahmen der Ausführungsplanung. 
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4.9 Darstellung der Ergebnisse 

Die folgenden Isoliniendarstellungen zeigen die Berechnungsergebnisse für den 
jeweiligen Bereich der Leitungsanlagen mit maßgeblichem Immissionsort in der 
Berechnungshöhe von einem Meter über dem Erdboden als Draufsicht. Die jeweils 
maximal zu erwartenden Werte sind tabellarisch auch unter 4.6 aufgeführt.  

x[m] entspricht in den Abbildungen dem Rechtswert, y[m] dem Hochwert (Gauß-
Krüger-Koordinaten) und z[m] der Höhe bzw. Berechnungshöhe. Alle Abbildungen 
wurden auf xy-Ebene, also als Draufsicht bei z = 1 m, erstellt. Teilweise sind zudem 
Ergebnisse in anderer Berechnungshöhe angegeben, wenn sich z.B. direkt unter der 
Leitungsanlage ein mehrstöckiges Gebäude befindet, in welchem höhere Werte als 
bei z = 1 m zu erwarten sind. 

Die Bereiche der verschiedenen, maximal zu erwartenden elektrischen Feldstärken 
E[kV/m] und magnetischen Flussdichten B[µT] sind in den Darstellungen farblich 
voneinander abgesetzt. In jeder Abbildung befindet sich oben zur Interpretation der 
Farbverläufe eine Skala, zudem findet sich das für den jeweiligen Bereich maximal zu 
erwartende Ergebnis (Emax bzw. Bmax) für z = 1 m auch direkt über der jeweiligen 
Abbildung.  

Ist mehr als eine Leitungsanlage abgebildet, z.B. weil sich eine weitere Leitungsanlage 
in unmittelbarer Nähe befindet, so sind die einzelnen Leitungsanlagen beschriftet. 
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Isoliniendarstellungen der LA 0108, Spannfeld der Maste 1 bis 2 

Elektrisches Feld [kV/m] in der Berechnungshöhe z = 1 m  

Maximal zu erwartende elektrische Feldstärke Emax = 0,57 kV/m  
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Magnetische Flussdichte [µT] in der Berechnungshöhe z = 1 m  

Maximal zu erwartende magnetische Flussdichte Bmax = 6,15 µT  
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Isoliniendarstellungen der LA 0108, Spannfelder der Maste 21 bis 23 

Elektrisches Feld [kV/m] in der Berechnungshöhe z = 1 m  

Maximal zu erwartende elektrische Feldstärke Emax = 1,69 kV/m  
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Magnetische Flussdichte [µT] in der Berechnungshöhe z = 1 m  

Maximal zu erwartende magnetische Flussdichte Bmax = 21,16 µT  
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Isoliniendarstellungen der LA 0109, Spannfeld der Maste 1 bis 2 

Elektrisches Feld [kV/m] in der Berechnungshöhe z = 1 m  

Maximal zu erwartende elektrische Feldstärke Emax = 0,71 kV/m  
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Magnetische Flussdichte [µT] in der Berechnungshöhe z = 1 m  

Maximal zu erwartende magnetische Flussdichte Bmax = 8,72 µT  
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Isoliniendarstellungen der LA 0109, Spannfeld der Maste 12 bis 13 

Elektrisches Feld [kV/m] in der Berechnungshöhe z = 1 m  

Maximal zu erwartende elektrische Feldstärke Emax = 2,11 kV/m  
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Magnetische Flussdichte [µT] in der Berechnungshöhe z = 1 m  

Maximal zu erwartende magnetische Flussdichte Bmax = 18,50 µT  
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Isoliniendarstellungen der LA 0109, Spannfeld der Maste 32 bis 33 

Elektrisches Feld [kV/m] in der Berechnungshöhe z = 1 m  

Maximal zu erwartende elektrische Feldstärke Emax [z = 1 m ] = 0,67 kV/m  

Maximal zu erwartende elektrische Feldstärke Emax [z = 7.29 m ] = 2,08 kV/m (ohne 
Isoliniendarstellung) 
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Magnetische Flussdichte [µT] in der Berechnungshöhe z = 1 m  

Maximal zu erwartende magnetische Flussdichte Bmax [z = 1 m ] =  7,15 µT  

Maximal zu erwartende magnetische Flussdichte Bmax [z = 7.29 m ] = 29,30 µT (ohne 
Isoliniendarstellung) 
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Isoliniendarstellungen der LA 0109, Spannfeld der Maste 78 bis 79 

Elektrisches Feld [kV/m] in der Berechnungshöhe z = 1 m  

Maximal zu erwartende elektrische Feldstärke Emax [z = 1 m ] = 0,95 kV/m  

Maximal zu erwartende elektrische Feldstärke Emax [z = 5.5 m ] = 1,82 kV/m (ohne 
Isoliniendarstellung) 
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Magnetische Flussdichte [µT] in der Berechnungshöhe z = 1 m  

Maximal zu erwartende magnetische Flussdichte Bmax [z = 1 m ] =  9,48 µT  

Maximal zu erwartende magnetische Flussdichte Bmax [z = 5.5 m ] = 22,97 µT (ohne 
Isoliniendarstellung) 
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Überprüfung auf Funkanlagenstandorte mit Frequenzen zwischen 9 Kilohertz 
und 10 Megahertz 

Gemäß §3(3) der 26. BImSchV sind bei der Ermittlung der elektrischen Feldstärke und 
der magnetischen Flussdichte auch alle Immissionen, die durch ortsfeste 
Hochfrequenzanlagen mit Frequenzen zwischen 9 Kilohertz und 10 Megahertz, die 
einer Standortbescheinigung nach §§ 4 und 5 der Verordnung über das 
Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder bedürfen, zu 
berücksichtigen. 

Nach II.3.4 der LAI-Durchführungshinweise tragen Immissionen durch andere 
Hochfrequenzanlagen ab einem Abstand von 300 Metern nicht relevant zur 
Vorbelastung bei und machen daher eine gezielte Vorbelastungsermittlung 
entbehrlich, sofern keine gegenteiligen Anhaltspunkte bestehen. 

Wie in den folgenden Screenshots der Kartenansicht der EMF-Datenbank der 
Bundesnetzagentur vom 04.06.2018 zu sehen ist, ist somit eine Vorbelastungs-
ermittlung entbehrlich.
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5. Qualitätssicherung  

5.1 Bestätigung der Richtigkeit aller Angaben  

Hiermit wird die Erstellung aller Angaben nach bestem Wissen und Gewissen 
bestätigt.  
 
Yvonne Seifert, Eberhard Schühle 

5.2 Angabe zu Berechnungsunsicherheiten  

Tabelle 9: Unsicherheiten 

Software   Unsicherheit 
WinField (EFC-400) maximal 1,4 %  

 
5.3 Schwierigkeiten bei der Erstellung des Gutachtens 

Als Sicherheitsmarge wurde in der Immissionsbewertung  ein Faktor von + 3 % 
berücksichtigt.  

6. Fazit 

6.1 Zusammenfassung  

In diesem Gutachten wurden die zu erwartenden Immissionen durch elektrische und 
magnetische Felder für das Vorhaben ermittelt. Es wurde dargelegt, dass alle 
maßgeblichen immissionsschutzrechtlichen Vorgaben für elektrische und 
magnetische Felder, einschließlich zu berücksichtigender Unsicherheiten, 
eingehalten werden. An den maßgeblichen Immissionsorten werden die Grenzwerte 
eingehalten. Die sonstigen immissionsschutzrechtlichen Vorgaben, also das Gebot 
zur Vermeidung erheblicher Belästigungen oder Schäden und das 
Minimierungsgebot, werden beachtet.  

7. Anhang  

7.1 Pläne, Karten und Tabellen 

entfällt 

7.2 Berechnungsparameter auf Datenträger  
 
In strittigen Fällen, in denen die Flussdichten und Feldstärken in der Größenordnung 
der Grenzwerte liegen, können sämtliche Berechnungsparameter von der 
verfahrensführenden Behörde eingesehen werden. Die Berechnungsparameter sind 
auf Datenträger nach Erstellung des Gutachtens aufzubewahren. 
 
7.3 Literatur- und Quellenverzeichnis  

entfällt 
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7.4 Sachkunde des verantwortlichen Gutachters  

Für die Bestimmung der Exposition gegenüber elektrischen und magnetischen 
Feldern sind folgende Anforderungen nachweisbar  erfüllt: 
 
1. Ausbildung 
2. mehrjährige einschlägige Berufserfahrung 
3. Einweisung 
4. Mess- und Berechnungsverfahren (Stand der Technik) 
 
Zu 1.) Ausbildung 
Der/die  Ersteller dieses Gutachtens besitzt/besitzen einen Hoch- oder 
Fachhochschulabschluss in einer einschlägigen naturwissenschaftlichen/technischen 
Fachrichtung: 
 
Yvonne Seifert  
› B.Eng. Mechatronik/Elektrotechnik (07/2013) 
 
Eberhard Schühle 
› Dipl.-Ing. Elektrische Energietechnik (08/1983) 
 
Zu 2.) Berufserfahrung 
Die für die Erstellung dieses Gutachtens erforderliche Erfahrung wurde durch eine 
ausreichend lange praktische Berufserfahrung (2-3jährig) bei der Bestimmung von 
Expositionen erworben. 
 
Yvonne Seifert  
› Ingenieurin Betriebsmitteltechnik EMVU seit 07/2013 (Netze BW GmbH) 
 
Eberhard Schühle 
› Nach Studium Elektrische Energietechnik seit 1985 bei Netzbetreibern in 

verschiedenen Bereichen tätig (alle Spannungsebenen) 
› Experte EM-Felder seit 03/2001 (EnBW Regional AG) 
› Konzernexperte EM-Felder seit 08/2010 (Netze BW GmbH) 
› Mitglied bei folgenden Gremien 

o Deutsches Normungskomitee: DKE K764 und GUK 812.5 
o Forum Netztechnik/Netzbetrieb (FNN) im VDE - Vorsitz  des AK EMVU 
o Forschungsstelle für Elektropathologie (FfE) - Vorsitz des Forschungsbeirates 
o AK Nichtionisierende Strahlung (AK NIR) – Mitglied des deutschen 

Fachverbandes Strahlenschutz  
o Bundesamt für Strahlenschutz, Runder Tisch EMF 

 



Seite 42 von 43  
 

Zu 3) Einweisung 
Der/die Ersteller dieses Gutachtens wurde/n von einem Sachkundigen in die Tätigkeit 
einschließlich der Ergebnisdarstellung eingewiesen. Dazu gehört, dass die 
einzuweisende Person unter Aufsicht Messungen und/oder Berechnungen 
durchgeführt und die Ergebnisse in einem schriftlichen Bericht angemessen darstellt 
und bewertet hat. Die einzuweisende Person hat mindestens 5 Messungen und/oder 
Berechnungen durchgeführt. Die einweisende Person ist ihrerseits seit mindestens 
drei Jahren sachkundig. 
 
Einweisende Person 
› Eberhard Schühle 
 
Eingewiesene Personen 
› Yvonne Seifert 
 
Zu 4.) Mess- und Berechnungsverfahren  
Die eingesetzten Messgeräte bzw. Berechnungsverfahren entsprechen dem Stand 
der Technik. Der Ersteller dieses Gutachtens hat Zugriff auf die wichtigsten für seine 
Tätigkeit notwendigen Messgeräte (Niederfrequenz-Sonden). Der Ersteller dieses 
Gutachtens verfügt über eine ausreichende Sicherheit und Routine im Umgang mit 
den Geräten der Feldmesstechnik. Die Messgeräte werden im Rahmen seiner 
Qualitätssicherung regelmäßig kalibriert und auf ihre Funktion hin überprüft werden. 
Die verwendeten Berechnungsverfahren sind für die jeweiligen Randbedingungen 
validiert.1 
 
 

                                            
1 vgl. Strahlenschutzkommission, Anforderungen an Sachverständige für die Bestimmung der Exposition 
gegenüber elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Feldern, 2003 
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7.5 Zertifikat zur Software  
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